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4.10 Das Hinweisgeberschutzgesetz korrekt umsetzen

„Whistleblower“ oder Hinweisgeber/-innen sind Menschen, die auf 

Missstände hinweisen und damit dafür Sorge tragen wollen, dass diese 

behoben werden. Für die Gesellschaft sind sie von großem Wert. Gleich-

zeitig setzen sie sich selbst einer Gefahr aus, nämlich der, dass sie durch 

ihre Arbeitgeber oder die Gesellschaft negative Sanktionen erfahren.

Unser Beitrag soll Sie dabei unterstützen, die seit 2021 geltende EU-

Direktive sowie das deutsche Hinweisgeberschutzgesetz, welches im Juli 

2023 in Kraft getreten ist, in Ihrer Einrichtung korrekt umzusetzen. 

Autorin: Anneliese Böning

4.10.1 ZIEL UND ZWECK

Der Bundesrat hat am 12. Mai 2023 dem Kompromiss von Bund und Ländern zum 

Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) zugestimmt. Damit kann die EU-Hinweisgeber-

Richtlinie nun endlich in Deutschland umgesetzt werden. Zuvor hatte die EU-Kom-

mission bereits Klage beim Europäischen Gerichtshof gegen die BRD wegen Nicht-

einhaltung der Umsetzungsfrist eingereicht. Diese war bereits am 17. Dezember 2021 

abgelaufen. 

Das Gesetz regelt den Umgang mit Meldungen zu Betrügereien, Korruption und ande-

ren Missständen in Behörden und Unternehmen.

Es enthält sowohl Vorgaben zu Verfahren und Vertraulichkeit der Meldungen als auch 

Maßnahmen zum Schutz der Hinweisgebenden vor Repressalien. Für den Fall bewusst 

falscher Angaben sind Bußgelder vorgesehen sowie Regelungen zur Haftung und zum 

Schadensersatz.

Unternehmen und Organisationen ab 50 Beschäftigten müssen nun sichere interne 

Anlaufstellen für Hinweisgebenden scha�en. Kleineren Unternehmen zwischen 50 und 

249 Beschäftigten wurde eine Umsetzungsfrist bis zum 17. Dezember 2023 eingeräumt. 

Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitenden mussten die Vorschriften hingegen 

nach Inkrafttreten unverzüglich umsetzen.

Das Gesetz enthält konkrete Vorgaben, wie Whistleblower ihre Hinweise geben kön-

nen und wie mit den Hinweisen zu verfahren ist (Eingangsbestätigung binnen sieben 

Tagen, Information hinsichtlich getro�ener Maßnahmen binnen drei Monaten). 

Eine weitere Möglichkeit zur Abgabe von Hinweisen besteht beim Bundesamt für Jus-

tiz, welches eine externe Meldestelle einrichtet. Darüber hinaus können die Bundes-

länder eigene Meldestellen einrichten.
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Whistleblower können sich daher frei entscheiden, wo sie ihre Meldung abgeben 

möchten. Auch anonymen Meldungen soll nachgegangen werden; eine P�icht zur 

Einrichtung anonymer Meldestellen besteht hingegen nicht.

Um die Whistleblower vor „Repressalien“ zu schützen, enthält das Gesetz eine weit-

gehende Beweislastumkehr. Bei Benachteiligung des Whistleblowers im Zusammen-

hang mit seiner beru�ichen Tätigkeit wird eine Repressalie vermutet und damit die 

Möglichkeit, Schadensersatzansprüche aufgrund von Repressalien geltend zu machen, 

erö�net. Die EU-Richtlinie sieht auch Bußgelder für Unternehmen vor, die das Melden 

von Missständen behindern oder zu behindern versuchen, sowie für jene, die die Iden-

tität von Hinweisgebenden nicht vertraulich behandeln. Die Höhe solcher Sanktionen 

richtet sich nach der nationalen Gesetzgebung, in Deutschland also nach dem HinSchG 

(https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/140/VO).

4.10.2 ZIELERREICHUNGSKRITERIEN

 z In der Einrichtung ist der Umgang mit Meldungen über Missstände, Korrup-

tion und Betrügereien für die Mitarbeitenden sicher geregelt. 

 z Die Mitarbeitenden sind vor Repressalien geschützt, wenn sie Meldungen 

einreichen.

 z Den Mitarbeitenden ist bekannt, wie sie ihre Meldungen sicher abgeben 

können und wie mit ihren Meldungen verfahren wird.

 z Innerhalb von sieben Tagen erhalten Hinweisgebende eine Eingangsbestäti-

gung zu ihrer Meldung.

 z Innerhalb von drei Monaten erhalten Hinweisgebende eine Mitteilung darü-

ber, was bezüglich des mitgeteilten Sachverhalts unternommen wurde.

4.10.3 VERANT WORTUNG IM GESAMTPROZESS

Für die Umsetzung des Verfahrens ist die Einrichtungsleitung/Geschäftsleitung verant-

wortlich. Die Durchführung einzelner Schritte obliegt den in der Verfahrensanweisung 

festgelegten Mitarbeitenden.
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4.10.4 PROZESSBESCHREIBUNG

Dokument Flussdiagramm Verantw. Bemerkung

EL

ja
2.

Es sind mehr 

als 250 MA 

beschäftigt.

1. 

Das Hinweisgeberschutzgesetz soll 

in der Einrichtung korrekt 

umgesetzt werden.

(*) = Das Dokument ist einrichtungsindividuell zu erstellen.

3. 

Bis 2. Juli 2023 waren 

sichere Meldekanäle 

einzurichten.

1.

(VAW_01_4.10.docx)

4a. 

Überwachung des 

Meldeverfahrens wird 

von Einrichtungsleiter 

verantwortet.

EL/OP

nein

4. 

Es sind 50 bis maximal 

249 MA beschäftigt.

9. 

Sicherstellen, das spätestens nach 

drei Monaten über eingeleitete 

Maßnahmen informiert wird

10. 

Maßnahmen umsetzen

4. bis 5. Unternehmen mit 

mindestens 50 Beschäftigten 

müssen eine interne Meldestelle 

einrichten. Dabei geht es um die 

reine „Kopfzahl“ der Beschäftigten.

5. Beauftragen Sie mit der 

Einrichtung einer Meldestelle eine 

oder zwei Personen aus Ihrem 

Unternehmen, die ausreichende 

Fachkenntnisse diesbezüglich 

haben, bzw. sorgen Sie für eine 

entsprechende Schulung dieser 

Personen. Achten Sie darauf, dass 

keine Interessenskonflikte durch 

die Wahrnehmung anderer 
Aufgaben im Unternehmen 

gegeben sind. Alternativ können 

Sie externe Dienstleister mit dieser 

Aufgabe beauftragen. Die 

Meldestelle muss nicht anonym 

sein.

6. Neben den Mitarbeitenden ist 

auch ggf. die Mitarbeiter-

vertretung über die Meldewege zu 

informieren.
EL/OP

EL

EL

5.

(CL_01_4.10.docx)

(PK_01_4.10.docx)

6.

(F_01_4.10.docx)

8.

(F_02_4.10.docx)

9.

Hausinternes 

Wiedervorlagesystem(*)

5. 

Elektronisches/postalisches 

Meldesystem einrichten und über 

externe Meldestelle informieren

6. 

Information der MA über das 

einrichtungseigene Meldesystem

7. 

Sicherstellen, dass spätestens nach 

sieben Tagen auf die Meldung 

reagiert wird

8. 

Der Hinweis ist stichhaltig und fällt 

in den Anwendungsbereich des 

HinSchG.  

11. 

Wirkung der getroffenen 

Maßnahmen evaluieren

12. 

Prozessablauf überprüfen, 

ggf. Anpassung des

Prozesses/Konsequenzen

8a. 

Hinweisgebende Person 

entsprechend 

informieren

10.

(L_01_4.10.xlsx)

(L_02_4.10.xlsx)

11.

Selbsttest

(CL_02_4.10.docx)

12.

(CL_02_4.10.docx)

(PK_02_4.10.docx)

EL

EL

EL/OP

EL

EL

8a. Sollte der Hinweis nicht 

stichhaltig sein bzw. nicht in den 

Anwendungsbereich des HinSCHG 

fallen, wird das Verfahren beendet.

10. Mittels einer Pareto-Analyse 

lässt sich Verbesserungspotential 

für Ihr Qualitätsniveau aus den 

eingegangenen Hinweisen 

identifizieren.

nein

nein

ja


